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Jetzt Neu

CLEAR TOUCH 
vollautomatischer Wasserenthärter 
auf Ionentauscher-Basis.
Spürbar weiches Wasser.

WIR SAGEN DEM KALK
DEN KAMPF AN!

Maße: 
B 45 cm x H 55 cm 
T 50 cm

Maße: 
B 39 cm x H 67 cm 
T 39 cm

Neues Design
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Bekanntmachungen des Amtes Schrevenborn

Die amtlichen Bekanntmachungen des Amtes Schrevenborn erfolgen durch Abdruck in den ge-
meindlichen Bekanntmachungsblättern „Schönkirchener Nachrichten”, „Nachrichten aus Mön-
keberg” und „Heikendorfer Anzeiger”, die in der Regel monatlich bis zum 5. des Monats erschei-
nen. In besonderen Veröffentlichungsfällen können zusätzliche Ausgaben herausgegeben werden. 
Ist der 5. ein Sonnabend, Sonntag, Feiertag oder sonst arbeitsfreier Tag, tritt an seine Stelle der 
nächste nicht arbeitsfreie Werktag. Die gemeindlichen Bekanntmachungsblätter werden gemein-
deweise kostenlos an alle Haushalte verteilt und sind ferner in der Amtsverwaltung sowie in den 
Gemeindebüros in Mönkeberg und Schönkirchen erhältlich; bei Versand wird das anfallende 
Porto erhoben.

Öffentliche Ausschusssitzungen
Unterrichtung im Sinne der Amtsordnung!

Bekanntgabe der Sitzungen des Amtsausschusses und seiner Ausschüsse

Vorbehaltlich von Änderungen werden folgende Termine mitgeteilt:

Tag Datum Uhrzeit Sitzung
Mittwoch, 17.01.2018 19.00 Uhr -   Amtsausschuss

Sitzungsort: Ratssaal, Rathaus Heikendorf
Die Tagesordnung der Sitzungen können im Rathaus eingesehen werden.
Der aktuelle Stand der Einladungen ist auf der Internetseite ersichtlich.
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E i n l a d u n g
zur 23. öffentlichen Sitzung des Amtsausschusses

des Amtes Schrevenborn

Am Mittwoch, 17.01.2018 , findet um 19.00 Uhr  im Ratssaal des Rathauses Heikendorf die 
23. öffentliche Sitzung des Amtsausschusses statt, zu der ich Sie herzlich einlade.

Jensen
Amtsvorsteher

Die Tagesordnung  setzt sich vorbehaltlich von Ergänzungen und Änderungen wie folgt zusam-
men:

Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tages-
ordnung

2. Einwohnerfragestunde

3. Öffentliche Mitteilungen und Anfragen

4. Beratung und Beschlussfassung über die 2. Änderung der Amtsverordnung über Parkge-
bühren auf öffentlichen Verkehrsflächen in der Gemeinde Heikendorf (Parkgebührenver-
ordnung)

5. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Budgetplan des Amtes 
Schrevenborn für das Haushaltsjahr 2018

6. Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2018 für den Amtsbetriebshof des 
Amtes Schrevenborn

7. Beratung und Beschlussfassung zum Projekt Ladesäuleninfrastruktur

8. Kenntnisnahme des Erlasses einer Amtsverordnung über das Offenhalten von Verkaufs-
stellen aus besonderem Anlass an Sonn- und Feiertagen

Nichtöffentlicher Teil

9. Nichtöffentliche Mitteilungen und Anfragen

2. Verordnung zur Änderung der Amtsverordnung
über Parkgebühren auf öffentlichen Verkehrsflächen

in der Gemeinde Heikendorf
(Parkgebührenverordnung)

Aufgrund des § 6a Abs. 6 und 7 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 05.03.2003 (BGBl. I S. 310, 919), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 28.11.2016 (BGBl. I S. 2722), und § 1 der Landesverordnung über Parkgebühren 
vom 12.04.1990 (GVOBl. Schl.-Holst. S 264) in Verbindung mit § 22 Abs. 3 des Allgemeinen 
Verwaltungsgesetzes für das Land Schleswig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz -LVwG-) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom  02.06.1992 (GVOBl. S. 243, 534), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 21.07.2016 (GVOBl. S. 659), wird nach Vorlage gem. § 55 Abs. 3 LVwG im Amts-
ausschusses des Amtes Schrevenborn am 17.01.2018 zur Kenntnisnahme vorgelegt.
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Artikel 1

1. § 2 e) Liegeplatzinhaber im Sportboothafen Möltenort wird gestrichen. Die nachfolgenden 
Buchstaben ändern sich wie folgt:

§ 2 f) Tagesausweis für Nutzer der Seebadeanstalt wird § 2 e)

§ 2 g) Vereine wird § 2 f)

2. § 5 erhält folgende Fassung:

Für die Ausstellung von Ausweisen, die auf entsprechend beschilderten Verkehrsflächen zu 
unentgeltlichen Parken berechtigen, werden folgende Gebühren erhoben:

- Bewohnerparkausweise mit einer Laufzeit von 1 Jahr 15,00 Euro
- Bewohnerparkausweise für Gäste je Tag der Gültigkeit   2,00 Euro
- Park & Ride Ausweis mit einer Laufzeit von 1 Monat   8,00 Euro
- Park & Ride Ausweis mit einer Laufzeit von 6 Monaten 40,00 Euro
- Liegeplatzinhaber von Sportbooten im Hafen Möltenort 

während der Sommersaison (15.03. – 15.11.) 10,00 Euro
- Liegeplatzinhaber von Sportbooten im Hafen Möltenort 

während der Wintersaison (16.11. – 14.03) 5,00 Euro

Artikel 2

Die 2. Verordnung zur Änderung der Amtsverordnung über Parkgebühren auf öffentlichen 
Verkehrsflächen in der Gemeinde Heikendorf (Parkgebührenverordnung) tritt nach dem Tage 
ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Heikendorf, 23.11.2017

Amt Schrevenborn
Amtsdirektor
Hehenkamp

Mitteilungen und Berichte des Amtes Schrevenborn

Hauptausschuss des Amtes zum 
Thema E-Mobilität -
Bis zu sechs Ladesäulen in den drei 
Gemeinden

Das Thema Elektromobilität im Amt Schre-
venborn nimmt weiter Fahrt auf. Der Haupt-, 
Finanz- und Werkausschuss des Amtes möch-
te in Heikendorf, Mönkeberg und Schönkir-
chen eine E-Ladesäuleninfrastruktur schaffen 
und hat sich jetzt für eine Finanzierung über 
den Amtshaushalt ausgesprochen.
Konkret sollen an erforderlichen Haushalts-

mitteln in den Jahren 2018 bis 2022 insge-
samt 63.000 Euro für das Projekt bereit-
gestellt werden. Nach Schätzung der Gemein-
dewerke Heikendorf und Schönkirchen ist 
neben den Anschaffungskosten bei sechs La-
desäulen in Höhe von rund 64.000 Euro brutto 
zusätzlich mit jährlichen Servicekosten von 
knapp 6.000 Euro zu rechnen. Gefördert wird 
die Investition von der AktivRegion Ost-
seeküste (der Förderantrag soll von den Ge-
meindewerken gestellt werden) mit einer Zu-
schussquote von 55 Prozent der Nettokosten. 
Den Rest der Investitionskosten trägt das Amt 
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ebenso wie die jährlichen Servicekosten. Nach 
Abschluss des Projektzeitraumes übernehmen 
die Gemeindewerke die Ladesäulen. Eine fi-
nanzielle Beteiligung des Amtes entfällt ab dem 
Jahr 2023 dann.   
Endgültig entscheiden darüber wird der Amts-
ausschuss in seiner Sitzung am 17. Januar. 
Dann werden auch die bis zu sechs Standorte 
(maximal zwei pro Gemeinde) festgelegt. In 
Heikendorf hat man sich bereits auf den öf-
fentlichen Parkplatz am Möltenorter Hafen 
hinter dem Café Röhrskroog und den Schul-
redder-Parkplatz in der Ortsmitte als E-Lade-
säulen-Standorte verständigt. In Schönkirchen 
sind es die Parkplätze Dorfstraße in Höhe der 
Gemeindewerke und Augustental auf dem 
Schul- und Sportgelände. Mönkeberg soll auf 
Vorschlag des Ausschussvorsitzenden Hans-
Herbert Pohl bis zur Sitzung des Amtsaus-
schusses ebenfalls zwei Standorte benennen. 

Bislang ist lediglich der Standort Strand im 
Gespräch.
Die eigentlich vorgesehene Auftragsvergabe 
für die Erstellung eines gemeindeübergrei-
fenden Wegeleitsystems im Amt Schrevenborn 
ist vom Hauptausschuss vorerst zurückge-
stellt worden. Hintergrund: Man erhofft sich 
über die Einbindung in ein ähnliches Leit-
system unter Federführung der Stadt Eckern-
förde,  das vom Verein Kiel Region als Pilot-
projekt gefördert wird, eine Beschilderung für 
die gesamte Kieler Förderegion und eine even-
tuell höhere Bezuschussung. Das soll nun zu-
nächst von der Amtsverwaltung geprüft wer-
den. 
Für das amtsweite Wegeleitsystem liegt von 
der AktivRegion Ostseeküste eine Förder-
mittelzusage vor - mit einer Zuschussquote in 
Höhe von 60 Prozent der Nettokosten.
(CK)

Das Amt Schrevenborn sucht in Teilzeit für die

Offene Ganztagsschule an der 

Grund- und Gemeinschaftsschule Heikendorf 

pädagogisches Personal.

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Amtsverwaltung:
www.amt-schrevenborn.de. 

Selbstbehauptungskurs für Mädchen von 10 - 12 Jahren

Selbstbehauptung  beginnt im Kopf
 
Wir, die Organisatorin Wiebke Krüger, die Gleichstellungsbeauftragte Mareike Menzel und 
die Trainerin Michaela Wagner bringen das Seminar Selbstbehauptung für Mädchen nach 
Schönkirchen. Der Kurs findet am 24. - 25. Februar 2018, jeweils von 10 - 15 Uhr inclusive 
Pausen in der Aula der Gemeinde Schönkirchen (Augustental 29) statt. Am Sonntag ist ca. 1.5 
Stunden Eltern-Information via Teilnehmerinnen für die Eltern.
Diese Unterrichtseinheit bietet Raum, die Mädchen allumfassend in die Thematik einzuführen 
und "neugierig auf mehr" zu machen.
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Die, von der Trainerin Michaela Wagner, vermittelnden Inhalte lassen sich gut zu Hause in der 
Familie/Freundeskreis weiter üben 
– wobei gerne und selbstverständlich an Auffrischungskurse  gedacht werden soll...genau wie 

bei einer Fremdsprache.

Der Kurs kostet 30 € und eine Anmeldung ist bereits jetzt möglich.

Bitte melden Sie sich wiebke.krueger@online.de an. 

Selbstbehauptung beginnt im Kopf

Da hast Lust, Dich zu bewegen und gleichzeitig etwas zu lernen? Dann ist der Kurs 

genau richtig für Dich! Denn Du lernst, wie Du Dich in unangenehmen Situationen 

wehren kannst mit Technik und mit Stimme. Du erlebst, wie stark Du sein kannst. Das 

macht Dich sicher, wenn es brenzlig wird. Dabei achtet die Trainerin auf Deine 

Möglichkeiten. Ziel eines jeden Kurses ist es, dass Du Deine eigenen Fähigkeiten und 

Grenzen wahrnimmst, und dass Du das, was an Kraft und Entschlossenheit in Dir 

steckt, zielgerichtet einsetzen kannst.

Bekanntmachungen des Amtes Schrevenborn
für die Gemeinde Schönkirchen

Die amtlichen Bekanntmachungen der Gemeinde Schönkirchen erfolgen durch Abdruck in dem  
gemeindlichen Bekanntmachungsblatt „Schönkirchener Nachrichten“, die in der Regel 
monatlich bis zum 5. des Monats erscheint. In besonderen Veröffentlichungsfällen können 
zusätzliche Ausgaben herausgegeben werden. Ist der 5. ein Sonnabend, Sonntag, Feiertag oder 
sonst arbeitsfreier Tag, tritt an seine Stelle der nächste nicht arbeitsfreie Werktag. Das 
gemeindliche Bekanntmachungsblatt wird kostenlos an alle Haushalte verteilt und ist ferner im 
Gemeindebüro Schönkirchen, Mühlenstraße 48, 24232 Schönkirchen, erhältlich; bei Versand 
wird das anfallende Porto erhoben.
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Öffentliche Ausschusssitzungen
Unterrichtung im Sinne der Gemeindeordnung!

Zeitpunkt, Ort und Tagesordnung der öffentlich tagenden Ausschüsse der Gemeindevertre-
tung werden durch Aushang im Gemeindebüro mit dem Tag der Einladung zur Sitzung be-
kannt gegeben!

Vorbehaltlich von Änderungen werden folgende Termine mitgeteilt:

Donnerstag, 18.01.2018 18.00 Uhr - Lenkungs- und Werkausschuss
20.00 Uhr - Ausschuss für Kultur, Bildung, Jugend, Sport

und Soziales

Montag, 22.01.2018 19.30 Uhr - Ausschuss für Bauwesen und Umwelt

Mittwoch, 24.01.2018 19.30 Uhr - Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Verkehr

Donnerstag, 25.01.2018 18.00 Uhr - Ausschuss für Bauwesen und Umwelt
20.00 Uhr - Gemeindevertretung

Sitzungsort: Sitzungssaal im Gemeindebüro Schönkirchen
Der aktuelle Stand der Einladungen ist auf der Internetseite ersichtlich.

E i n l a d u n g
zur 33. öffentlichen Sitzung der 

17. Wahlperiode der 
Gemeindevertretung Schönkirchen

Am Donnerstag, 25. Januar 2018 , findet um 
20:00 Uhr im Sitzungssaal des Gemeinde-
büros Schönkirchen, Mühlenstraße 48 die 33. 
öffentliche Sitzung der 17. Wahlperiode der 
Gemeindevertretung statt, zu der ich Sie herz-
lich einlade.

Zimprich
Bürgervorsteher

Die Tagesordnung  setzt sich vorbehaltlich von 
Änderungen oder Ergänzungen wie folgt zu-
sammen:

Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der 

Beschlussfähigkeit und Genehmigung der 
Tagesordnung

2. Einwohnerfragestunde 
3. Öffentliche Mitteilungen u. Anfragen 
4. Beratung und Beschlussfassung der in 

nichtöffentlicher Sitzung am 13.12.2017 
gefassten  Beschlüsse

5. Anträge

6. Haupt- u. Ordnungsangelegenheiten

7. Kultur, Bildungs- u. Sozialangelegen-
heiten

8. Bauangelegenheiten

9. Haushaltsangelegenheiten
9.1 Beratung und Beschlussfassung über 

die Haushaltssatzung mit Produkt-
plan der Gemeinde Schönkirchen für 
das Haushaltsjahr 2018

Nichtöffentlicher Teil 
10. Beratung und Beschlussfassung über die 

Auftragserteilung für die Objektplanung 
der in Planung befindlichen Kindertages-
stätte „Hörn 6“

11. Nichtöffentliche  Mitteilungen und Anfra-
gen 

     -Änderungen bleiben vorbehalten-
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Nachstehend wird die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Schönkirchen für das 
Haushaltsjahr 2017 öffentlich bekannt gemacht. Während der Dienstzeit kann jeder in der 
Amtsverwaltung Einsicht in die Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragsproduktplan 
nehmen

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Gemeinde Schönkirchen für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 
21.09.2017 -und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- folgende Nachtragshaus-
haltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

1. im Ergebnisplan der
Gesamtbetrag der Erträge 4.080.800 EUR 12.493.200 EUR 16.574.000 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen 2.020.500 EUR 12.216.200 EUR 14.236.700 EUR

Jahresüberschuss 2.060.300 EUR 277.000 EUR 2.337.300 EUR

2. im Finanzplan der
Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.084.600 EUR 12.275.900 EUR 16.360.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.218.000 EUR 10.830.900 EUR 12.048.900 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus der Investitionstätigkeit und 3.334.100 EUR 3.524.700 EUR 190.600 EUR
der Finanzierungstätigkeit
Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus der Investitionstätigkeit und 204.800 EUR 4.968.400 EUR 4.763.600 EUR
der Finanzierungstätigkeit

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für 
Investitionen und Investitions- von bisher 3.490.400 EUR auf 0 EUR
förderungsmaßnahmen

2. der Gesamtertrag der 
Verpflichtungsermächtigungen von bisher 0 EUR auf 8.790.000 EUR

3. die Gesamtzahl der im 
Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 29,89 auf 30,34

§ 3

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 17.11.2017 erteilt.

Schönkirchen, 23.11.2017 Bürgermeister

erhöht um vermindert um
und damit der Gesamtbetrag 

des Haushaltsplanes einschließ-
lich der Nachträge

gegenüber 
bisher

nunmehr 
festgesetzt auf

gez. Radisch



Gemeinde Schönkirchen

8

I. Festsetzung der Grundsteuern in 
der Gemeinde Schönkirchen für das 
Kalenderjahr 2018

Da die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2018 noch nicht beschlossen wurde, erfolgt die 
Festsetzung der Grundsteuern zunächst auf 
der Grundlage der bisher geltenden Hebesätze. 
Im Falle von Hebesatzänderungen wird darauf 
hingewiesen, dass eine rückwirkende Ände-
rungsveranlagung zum 01.01.2018 erfolgt. 

Für die Grundstücke, deren Grundsteuer-
messbetrag sich seit der letzten Bescheider-
teilung nicht verändert hat, wird die Grund-
steuer gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz 
für das Kalenderjahr 2018 durch diese 
öffentliche Bekanntmachung festgesetzt.

Die Grundsteuer ist gemäß § 28 Grundsteuer-
gesetz wie folgt fällig:

1. Zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 
15. November je zu einem Viertel der 
Jahressteuer, soweit nicht Nr. 2., Nr. 3. 
oder Nr. 4. Anwendung finden.

2. Am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, 
wenn dieser 15,00 € nicht übersteigt.

3. Am 15. Februar und 15. August zu je einer 
Hälfte des Jahresbetrages, wenn dieser 
30,00 € nicht übersteigt.

4. Am 01. Juli in einem Jahresbetrag, sofern 
ein entsprechender Antrag bis spätestens 
zum 30. September des vorangehenden 
Kalenderjahres gestellt wird. 

Bei Neufestsetzungen oder Änderungen der 
Grundsteuermessbeträge ergehen Abgaben-
veranlagungsbescheide oder Abgabenände-
rungsbescheide zum gegebenen Zeitpunkt. 

Mit dem Tage der öffentlichen Bekannt-
machung treten für die Steuerpflichtigen die-
selben Rechtswirkungen ein, als wenn Ihnen 
an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbe-
scheid zugegangen wäre. 

II. Geltung der Bescheide über die 
Hundesteuern und deren Fälligkeiten 
für das Kalenderjahr 2018

In den in vorherigen Kalenderjahren zuge-
stellten Abgabenbescheiden wird darauf hin-
gewiesen, dass die festgesetzten Abgaben auch 

für Folgejahre Gültigkeit haben, bis ein neuer 
Abgabenbescheid erteilt wird. 

Gemäß § 12 des Kommunalabgabengesetzes 
des Landes Schleswig-Holstein wird be-
stimmt, dass die Hundesteuern in der gleichen 
Höhe für das Kalenderjahr 2018 gelten, sofern 
nicht aufgrund von Änderungen neue Be-
scheide zu erlassen sind. 

Die Hundesteuern werden aufgrund der Sat-
zung der Gemeinde Schönkirchen erhoben 
und sind solange zu den bekannten Fällig-
keitsterminen zu entrichten, die sich aus dem 
zuletzt zugestellten Abgabenbescheid ergeben, 
bis ein neuer Bescheid erlassen wird.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Abgabenfestsetzung kann Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist 
innerhalb eines Monats nach dieser Bekannt-
gabe schriftlich oder mündlich zur Nieder-
schrift beim Amt Schrevenborn, Der Amts-
direktor, Dorfplatz 2, 24226 Heikendorf, 
einzulegen. 

Heikendorf, 01. Januar 2018 

Amt Schrevenborn
Der Amtsdirektor
gez. Hehenkamp

Zusätzliche Hinweise:

Zahlungsarten
Sofern Sie eine Abrufermächtigung erteilt 
haben, erfolgt die Abbuchung der Steuern                                                                                                     
und Gebühren automatisch zum Tage der Fäl-
ligkeit. Ansonsten sind Zahlungen ausschließ-
lich an das Amt Schrevenborn auf eines der 
nachstehend aufgeführten Bankkonten zu 
leisten:

Förde Sparkasse
IBAN:      38210501700100214444
BIC: NOLADE21KIE

Hypo Vereinsbank
IBAN: DE33200300000613624535
BIC: HYVEDEMM300

Kieler Volksbank eG
IBAN: DE59210900070059900008
BIC: GENODEF1KIL

DE



Gemeinde Schönkirchen

9

Steuerpflicht bei Eigentumswechsel

Gemäß § 9 Grundsteuergesetz wird die Grund-
steuer nach den Verhältnissen zu Beginn des 
Kalenderjahres festgesetzt (Stichtagsprinzip). 
Das bedeutet bei einem Eigentümerwechsel 
im laufenden Kalenderjahr, dass der Verkäu-
fer bis zum Ende des Jahres steuerpflichtig 
bleibt. 
Eine Umschreibung auf den neuen Eigentü-
mer zum 01.01. des Folgejahres erfolgt erst 
nach Erhalt des Messbescheides vom Finanz-
amt.

Bekanntmachung
Beschluss der Gemeindevertretung 

Schönkirchen
zum Bebauungsplan Nr. 49 

“Mönkeberger Weg 118, 
Gelände der Gärtnerei“

der Gemeinde Schönkirchen 

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 
16.03.2016 den Bebauungsplan Nr. 49 “Mön-
keberger Weg 118, Gelände der Gärtnerei“ der 
Gemeinde Schönkirchen für das Gebiet des 
Grundstückes Mönkeberger Weg 118 (Gelän-
de der Gärtnerei) bestehend aus der Plan-
zeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) als 
Satzung beschlossen. 
Dies wird hiermit bekannt gemacht.
Der Bebauungsplan tritt mit Beginn des 08. 
Januar 2018 in Kraft. 
Alle Interessierten können den Bebauungs-
plan und die Begründung sowie die zusam-
menfassende Erklärung dazu von diesem Tage 
an in der Amtsverwaltung Schrevenborn, 
Dorfplatz 2, 24226 Heikendorf, Zimmer 1.29 
während der Öffnungszeiten für den Publi-
kumsverkehr einsehen und über den Inhalt 
Auskunft erhalten. 
Zusätzlich wurden der Bebauungsplan, die 
Begründung und die zusammenfassende 
Erklärung ins Internet unter der Adresse 
www.schoenkirchen.de eingestellt.
Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 2 
BauGB bezeichneten Vorschriften werden 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 

worden sind. Dasselbe gilt für die nach § 214 
Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlichen Mängel des 
Abwägungsvorganges. Dabei ist der Sachver-
halt, der die Verletzung oder den Mangel 
begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 
BauGB).
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 
2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsan-
sprüche für Eingriffe durch diesen Bebau-
ungsplan in eine bisher zulässige Nutzung und 
über das Erlöschen von Entschädigungs-
ansprüchen wird hingewiesen. 
Unbeachtlich ist zudem eine Verletzung der in 
§ 4 Abs. 3 Gemeindeordnung (GO) bezeich-
neten landesrechtlichen Formvorschriften 
über die Ausfertigung und Bekanntmachung 
der Bebauungsplansatzung sowie eine Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung, wenn sie nicht schrift-
lich innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung der Satzung gegenüber der Gemeinde 
unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift 
und der Tatsache, die die Verletzung ergibt, 
geltend gemacht worden ist.

Heikendorf, den 11.12.2017 

Amt Schrevenborn
Der Amtsdirektor
im Auftrag
gez. Böttcher

Bekanntmachung über die öffentliche 
Auslegung des Entwurfs

des Bebauungsplanes Nr. 44 
“Erweiterung Gewerbegebiet Söhren V“
nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)

Der von der Gemeindevertretung der Ge-
meinde Schönkirchen in der Sitzung am 
13.12.2017 gebilligte und zur Auslegung be-
schlossene Entwurf der Planzeichnung (Teil A) 
und textlichen Festsetzungen (Teil B) des 
Bebauungsplanes Nr. 44 “Erweiterung Gewer-
begebiet Söhren V“ für das Gebiet östlich des 
Gewerbegebietes Söhren, östlich der B 502, 
südwestlich des Mönkeberger Weges und 
nordwestlich der Schönberger Landstraße (L 
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50), und der durch die Gemeindevertretung 
gebilligte Entwurf der Begründung dazu liegen 
vom
 

15. Januar 2018 bis 
einschließlich 15. Februar 2018

in der Amtsverwaltung Schrevenborn in 
24226 Heikendorf, Dorfplatz 2, Zimmer 
1.29 während der Dienststunden

Montags von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 

von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Mittwochs von 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr

Donnerstags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Freitags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

öffentlich aus. Termine außerhalb dieser 
Zeiten können unter der Telefonnummer 
0431/2409-321 vereinbart werden. Die Un-
terlagen können während dieser Zeit auch im 
Gemeindebüro Schönkirchen, Mühlenstr. 
48 in 24232 Schönkirchen  eingesehen wer-
den.
Der Beschluss wird hiermit bekanntgemacht.
Die Planung zum Bebauungsplan Nr. 44 
“Erweiterung Gewerbegebiet Söhren V“ für 
das Gebiet östlich des Gewerbegebietes Söh-
ren, östlich der B 502, südwestlich des 
Mönkeberger Weges und nordwestlich der 
Schönberger Landstraße (L 50) sieht als we-
sentliches Planungsziel die Erweiterung des 
Gewerbegebietes (GE) mit gliedernden Grün- 
u. Maßnahmenflächen sowie die Ausweisung 
einer Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
“Dauerkleingärten“ vor.

Der Geltungsbereich ist auch aus dem neben-
stehend abgedruckten Planauszug ersichtlich. 

Mit dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 44 
“Erweiterung Gewerbegebiet Söhren V“ liegen 
das Verkehrsgutachten, die lärmtechnischen 
Untersuchung und die Lagepläne Straßenbau 
Blatt 1 und 2 sowie Lageplan Kanalbau Blatt 1 
und 2 sowie der Vermerk über den am 02. 
November 2017 durchgeführten Scopingter-
min öffentlich aus.
Weiterhin liegen folgende umweltrelevante 
und sonstige Unterlagen öffentlich aus und 
sind verfügbar.

- Umweltbericht mit integrierter Grünord-
nungsplanung

- Grünordnungsplan –Entwicklung-
- Artenschutzbericht (ASB)

Dem Umweltbericht  sind folgende Arten um-
weltbezogener Informationen zu entnehmen:

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umwelt-
zustandes und Prognose über die Entwicklung 
des Umweltzustands.
Bei den Auswirkungen auf Umweltbelange 
werden die Schutzgüter Tiere und Pflanzen, 
Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Bio-
logische Vielfalt, Erhaltungsziele und Schutz-
zweck von FFH- und Vogelschutzgebieten, 
Mensch, Gesundheit, Bevölkerung, Kultur- 
und sonstige Sachgüter sowie die  Vermeidung 
von Emissionen, sachgerechter Umgang mit 
Abfällen und Abwässern, die Nutzung erneuer-
barer Energien, sparsamer Umgang mit Ener-
gie, die Auswirkungen auf Landschaftsplan-
Darstellungen und die Auswirkungen auf 
sonstige umweltbezogene Pläne sowie die Er-
haltung bestmöglicher Luftqualität und Wech-
selwirkungen und -beziehungen zwischen den 
Schutzgütern betrachtet.

Die konkreten wesentlichen Auswirkungen 
auf die jeweiligen Schutzgüter im Plangebiet 
stellen sich zusammengefasst wie folgt dar:
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o Schutzgut Pflanzen und Tiere:
Es werden Aussagen getroffen zur um-
fangreichen Beanspruchung und Über-
bauung von Grünland unterschiedlicher 
Ausprägung und zur Beanspruchung von 
Ackerflächen, zur Verdrängung von Am-
phibienarten durch den Verlust von na-
turnahen Feuchtlebensräumen, zu den 
Knicks sowie zur Bedeutung der Knicks 
für wildlebende Tierarten, zu artenschutz-
rechtlichen Vermeidungsmaßnahmen 
und zu artenschutzrechtlichen Aus-
gleichsmaßnahmen.

o Schutzgut Boden:
Es werden Aussagen getroffen zu den auf-
grund der Flächengröße deutlichen Ein-
griffen in den Boden und den Wasser-
haushalt, zum Geländerelief, zu den 
Eingriffen in Form von Flächennivellie-
rungen, und zur Störung des Bodenwas-
serhaushalts durch Versiegelung sowie 
Entwässerung und Verdichtung des Bo-
dens.

o Schutzgut Wasser:
Es werden Aussagen getroffen zu den Aus-
wirkungen auf den Wasserhaushalt, durch 
Beeinträchtigungen des Bodens durch 
großflächige Versiegelung und Verdich-
tung,  zum Grundwasser / Schichtenwas-
ser und zum Grundwasserstand und zum 
Regenrückhaltebecken. 

o Schutzgut Luft:
Es werden Aussagen getroffen zu mög-
lichen Luftbelastungen und zu möglichen 
Veränderungen der Luftströmungen

o Schutzgut Klima:
Es werden Aussagen getroffen zur Erhö-
hung der Temperatur und zur Verminde-
rung der Verdunstungsrate infolge der 
überbauten und versiegelten Flächen so-
wie zu den Auswirkungen auf das Lokal-
klima. 

o Schutzgut Landschaft:
Es werden Aussagen getroffen zur erhebli-
chen Veränderung des Landschaftsbildes 
durch den deutlichen Grünverlust und 
den Verlust von Dauergrünland,  zu dem be-
wegten Geländerelief welches großflächig ni-
velliert werden muss und zur Veränderung 
des Orts- und Landschaftsbildes durch den 
Verlust von zahlreichen Kleingärten an der 
Schönberger Landstraße.

o Schutzgut biologische Vielfalt:
Es werden Aussagen getroffen zu den be-
deutsamen naturnahen Strukturen wel-
che weitgehend verloren gehen bzw. durch 
die großflächige Gewerbeansiedlung in 
ihren Funktionen gestört werden und zu 
den Lebensraumfunktionen von ver-
bleibenden Knicks und knickähnlichen 
Strukturen.  

o Schutzgut Mensch, Gesundheit, 
Bevölkerung:
Es werden Aussagen getroffen zum Verlust 
des bisher unbebauten Freiraums, zu den 
angrenzenden Wohnsiedlungen, zur Bau-
phase sowie zum unversperrten Blick in 
die freie Landschaft welcher zumindest 
streckenweise verloren geht.

o Schutzgut Kultur- und sonstige 
Sachgüter:
Es werden Aussagen getroffen zu den ar-
chäologischen Untersuchungen, zu dem 
vergleichsweise gut ausgeprägten Knick-
netz welches einen wertvollen Bestandteil 
der historischen Kulturlandschaft dar-
stellt und zu den Schutzabständen im 
Übergangsbereich zur Wohnnutzung.

o Vermeidung von Emissionen, 
sachgerechter Umgang mit Abfällen und 
Abwässern:
Es werden Aussagen getroffen zur ord-
nungsgemäßen Wertstoff- und Restmüll-
entsorgung, zum anfallenden Regenwas-
ser und zur Beseitigung des Schmutzwas-
sers.

o Nutzung erneuerbarer Energien, 
sparsamer Umgang mit Energie:
Es werden Aussagen dazu, dass die Fest-
setzungen des Bebauungsplanes energie-
sparende Bauweisen ermöglichen und die 
Nutzung von Dachflächen für z. B. Son-
nenkollektoren oder Fotovoltaik zulassen.

o Auswirkungen auf Landschaftsplan-
darstellungen sowie sonstige 
umweltbezogene Pläne:
Es wird die Aussage getroffen zu dem ak-
tuell geltenden Landschaftsplan der Ge-
meinde Schönkirchen, zu der geplanten 
Fortschreibung des Landschaftsplanes 
und zur geplanten Neuaufstellung des  
Flächennutzungsplanes. 

o Erhaltung bestmöglicher Luftqualität
Es wird die Aussage getroffen, dass  exak-
te Prognosen in Bezug auf die tatsächli-
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chen Emissionen sind zurzeit nicht mög-
lich.

o Wechselwirkungen und –beziehungen 
zwischen den Schutzgütern:
Es wird die Aussage getroffen, dass im 
Zusammenhang mit Wechselwirkungen 
und -beziehungen von einem mittelschwe-
ren Eingriff ausgegangen wird.

Folgende umweltbezogene Stellungnahmen 
aus der Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB aus dem bisherigen Verfahren liegen 
vor und ebenfalls aus: 

o Kreis Plön, Fachbehördliche Stellungnah-
me der Unteren Naturschutzbehörde 
sowie Fachbehördliche Stellungnahme 
der Wasserbehörde vom 08.11.2017 zur 
wasserrechtlichen Bewertung, zum Ober-
flächenwasser und zur Schmutzwasser-
beseitigung.

o AG-29 Arbeitsgemeinschaft der aner-
kannten Naturschutzverbände in Schles-
wig-Holstein vom 10.11.2017 zum Feucht-
grünland, den Dauerkleingärten und 
Ackerflächen mit Knicknetz sowie zum 
innerörtlichen Biotopverbund.

Ebenfalls liegt in dem genannten Zeitraum der 
Vermerk über den am 02. November 2017 
durchgeführten Scopingtermin (= frühzeitige 
Beteiligung der Behörden und der sonstigen 
Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 
BauGB) zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 44 zur öffentlichen Einsichtnahme aus. 

Weiterhin kann als umweltbezogene Unterlage 
der Landschaftsplan der Gemeinde Schön-
kirchen in der Amtsverwaltung Schrevenborn, 
Dorfplatz 2, 24226 Heikendorf,  Zimmer 1.29 
eingesehen werden.

Die der Planung zugrunde liegenden Vor-
schriften, auf die im Bebauungsplanentwurf 
verwiesen wird (Gesetze, Verordnungen, Er-
lasse, Allgemeine Verwaltungsvorschriften 
und DIN-Vorschriften in der jeweils geltenden 
Fassung), können ebenfalls eingesehen wer-
den.

Während der Auslegungsfrist können alle an 
der Planung Interessierten die Planunterlagen 
einsehen sowie Stellungnahmen hierzu 
schriftlich oder während der Dienststunden 
zur Niederschrift abgeben. 

Ebenso kann sich die Öffentlichkeit während 
der Auslegungsfrist über die allgemeinen Ziele 
sowie über die wesentlichen Auswirkungen 
der Planung unterrichten lassen. Die Öffent-
lichkeit kann sich auch während dieser Aus-
legungsfrist zur Planung äußern. Gemäß § 3 
Abs. 1 Satz 2 BauGB sind auch Kinder und 
Jugendliche Teil der Öffentlichkeit.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men können bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan Nr. 44 “Erweiterung Ge-
werbegebiet Söhren V“ der Gemeinde Schön-
kirchen unberücksichtigt bleiben, wenn die 
Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht 
hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht 
von Bedeutung ist. 

Hinweis: Der Entwurf kann auch im Internet 
unter www.schoenkirchen.de Politik & Ver-
waltung, Amtliche Bekanntmachungen und 
über den Digitalen Atlas Nord des Landes 
Schleswig-Holstein eingesehen werden.

Heikendorf, den 14.12.2017
Amt Schrevenborn
Der Amtsdirektor
im Auftrag
gez.: Böttcher

Gemeinde Schönkirchen
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Gemeinde Schönkirchen

Letzte Gemeindevertreter-Sitzung 
2017

Schwimmhalle, Straßenausbaubeiträge, 
Gewerbegebietserweiterung, 
Ortsentwicklung
Das Thema Schwimmhalle in der Region 
Probstei-Schrevenborn geht in Schönkirchen 
in mindestens eine weitere Runde. Nach aus-
führlicher Diskussion auf einen entsprechen-
den Antrag der SPD-Fraktion (von der CDU 
gab es einen ähnlich lautenden Beschlussvor-
schlag) verständigten sich die Gemeindever-
treter in ihrer letzten Sitzung des Jahres letzt-
lich darauf, über eine  gemeindeübergreifende 
Lösung und die mögliche Gründung eines 
Zweckverbandes erst nach Vorlage einer 
Machbarkeitsstudie zu beschließen. Diese Ex-
pertise soll unter Federführung des Amtes 
Probstei in Auftrag gegeben werden. Der Kreis 
Plön wird für diese vorbereitende Planung/ 
Standortbestimmung gemäß Kreistags-
beschluss Mittel in Höhe von 50.000 Euro zur 
Verfügung stellen. Noch ist aber nicht ab-
schließend geklärt, ob vor Auftragsvergabe 
dieser Expertise eine gemeindeübergreifende 
Trägerschaft geklärt sein muss und somit 
Voraussetzung für die Fördermittelzusage ist. 
Da vielerorts die Skepsis groß ist was die 
Finanzierung und die Folgekosten betrifft, ist 
eine gemeindeübergreifende (Zweckverband-) 
Lösung völlig offen. Die Gemeinde Schönkir-
chen wäre bereit, sich zur Sicherstellung des 
Schulschwimmsports finanziell an seiner sol-
chen Lösung im Rahmen der Haushaltsmög-
lichkeiten zu beteiligen – allerdings nur, wenn 
der Kreis Plön ebenfalls Mittel bereitstellt. 
Und auch das Land wird aufgefordert, sich an 
den Kosten für eine (Lehr)Schwimmhalle zu 
beteiligen, heißt es in dem von allen 
Fraktionen verabschiedeten Beschluss. 

Straßenausbaubeiträge: 
Warten auf die Gesetzesänderung
Grundsätzlich einig waren sich Schönkir-
chens Kommunalpolitiker auch in der Frage 

der Straßenausbaubeiträge. Hintergrund: Die 
Landesregierung will es durch eine Gesetzes-
änderung in Zukunft den Gemeinden selbst 
überlassen, Beiträge für den Ausbau von Stra-
ßen und Gehwegen zu erheben (bislang sind 
diese Ausbaubeiträge verpflichtend). In der 
Gemeinde Schönkirchen, darin herrscht Ei-
nigkeit unter den Fraktionen von CDU, SPD 
und Bündnis 90/Die Grünen, sowie FDP, wird 
man die Anlieger nicht zur Kasse bitten. Die 
bestehende Straßenausbaubeitragssatzung 
wird jedoch (vorerst) nicht, wie von der SPD 
beantragt, aufgehoben. Zunächst soll der tat-
sächliche Wortlaut der Gesetzesänderung ab-
gewartet werden. Gemäß einem letztlich von 
CDU und Grünen gemeinsam getragenen Be-
schluss (die SPD enthielt sich bei der Abstim-
mung) soll insbesondere die Frage geklärt 
werden, inwieweit sich das Land an den Aus-
baumaßnahmen beteiligt (Solidarregelung). 
Laufende Maßnahmen, die eine Anwendung 
der Satzung zur Folge gehabt hätten, werden 
bis zu einer Entscheidung zurückgestellt. 

Gewerbegebietserweiterung: 
Vorzeitiger Maßnahmenbeginn
Die geplante Erweiterung des Schönkirchener 
Gewerbegebiets Söhren geht weiter voran. Für 
die 7. Änderung des Flächennutzungsplanes 
wurde nun der abschließende Beschluss ge-
fasst. Zuvor waren in den Fachausschüssen 
die eingegangenen Stellungnahmen ausführ-
lich beraten worden. Der Entwurf des Bebau-
ungsplans Nr. 44 mit geändertem Geltungs-
bereich (eine Mischgebietsfläche musste aus 
der Planung herausgenommen werden) geht 
jetzt in die öffentliche Auslegung. Bürger-
meister Gerd Radisch informierte die Ge-
meindevertretung, dass er eine Eilentschei-
dung für einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn 
getroffen habe. Dem hat die Investitionsbank 
zugestimmt, ohne dass die in Aussicht ge-
stellten Fördermittel des Landes für die Er-
schließung des neuen Gewerbeareals gefähr-
det seien, so Radisch.
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Schönkirchen 2030: 
Gemeinde steigt in Ortsentwicklung ein
Schönkirchen steigt vor allem mit Blick auf die 
Erweiterung des Gewerbegebiets und der 
daraus resultierenden Folgen (u.a. weiterer 
Wohnraumbedarf) in die Ortsentwicklung ein. 
Auf Basis des 2016 fertiggestellten Amts-
entwicklungsplanes soll nun ein Gemeinde-
entwicklungsplan erarbeitet werden. Zur Vor-
bereitung wird ein Lenkungsbeirat gebildet. 
Diesem Gremium gehören neben dem 
Bürgermeister und dem Bürgervorsteher je 
ein Fraktionsmitglied sowie ein Vertreter der 
Verwaltung an. Diese Personen müssen noch 
benannt werden. Zu Beginn der Sitzung war 
der von der Feuerwehr wiedergewählte stell-
vertretende Schönkirchener Ortswehrführer 
Dirk Herrmann von Bürgermeister Radisch – 
nach zuvor erfolgter Zustimmung zur Wahl 
durch die Gemeindevertretung – für eine wei-
tere Amtsperiode von sechs Jahren ver-
pflichtet worden.  (CK)

Wiederwahl: Bürgermeister Gerd Radisch 
verpflichtete zu Beginn der Sitzung den 
stellvertretenden Ortswehrführer der 
Freiwilligen Feuerwehr Schönkirchen
Dirk Herrmann   Foto: AD

Der Rentensprechtag   findet monatlich 
im Gemeindebüro Schönkirchen, Müh-
lenstraße 48, statt.
Für Rentenanträge sind folgende Unter-
lagen mitzubringen:
Steueridentifikationsnummer (11-stel-
lige-Nr.) -IBAN und BIC der Bankver-
bindung- Personalausweis / Reisepass- 
letzte Rentenauskunft oder Renteninfor-
mation- Geburtsurkunde Kind/er (falls 
vorhanden)
Anmeldung bitte unter: 04348/ 709-0
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Werktags 8-12 + 14-16.30, Samstag 9-12
Öffnungszeiten:

• sämtliche Maler- und
   Tapezierarbeiten
• Fassadengestaltung
• Wärmedämmung

• Fußbodenbeläge
• Stuckdecorarbeiten
• Raumgestaltung

Wir führen für Sie aus:

24232 Schönkirchen
Mönkeberger Weg 14

Fax: 04348 / 910359
Email: rolf.kluever@t-online.de

www.maler-kluever.de

0 04 93 24  / 8 7

Rolf Klüver
betre rl iea bM

0 04 93 24  / 8 7
rWi  r

 

hI re 
st eichen

a ge ile
L n we !!
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Terminplan für die Abfuhr von

Weihnachtsbäumen

• Auf den Sammelplätzen dürfen nur Weihnachtsbäume abgelagert werden.
• Vor Anlieferung sind der Baumschmuck  (z.B. Lametta) und Zubehörteile 

(z.B. Weihnachtsbaumständer) restlos zu entfernen!
• Glas- und Altkleidercontainer müssen frei zugänglich bleiben
• Die Weihnachtsbäume werden nur an den genannten Tagen und Plätzen 

abgefahren. Nach erfolgter Abfuhr ist eine weitere Ablagerung unzulässig!
• Die Weihnachtsbäume müssen am Abfuhrtag bis spätestens 6.00 Uhr 

morgens auf den Sammelplätzen angeliefert werden. 

Gemeinde Schönkirchen
Abfuhrtag: Mittwoch, 10. Januar 2018

Sammelplätze:

Abfallwirtschaft Kreis Plön, Behler Weg 21 a, 24306 Plön
Tel : 04522 74 74 74 - Fax: 04522 74 74 22
www.kreis-ploen.de /e-mail: abfallwirtschaft@kreis-ploen.de

Wichtige Hinweise zur Abfuhr! Bitte unbedingt beachten!

- Dorfstraße/Ecke Amboßweg (Hinter der Haltestelle)
- Anschützsiedlung  (Container-Platz an der Anschützstraße)
- Anschützsiedlung (Wolfgang-Hirth-Straße/Parkplatz s. Schild)
- Dorfstraße  (Parkplatz hinter dem Gebäude Dorfstr. 6/Gemeindewerke s. Schild)
- Flüggendorf  (Wappenplatz)
- Gewerbegebiet Söhren (Rasenfläche Bgm.-Schade-Str. gegenüber dem 

 neuem  Wöhlk-Gebäude, s. Schild)
- Hannes-Pries-Straße  (Wendehammer)
- Hof Schönhorst (Straßenausbuchtung bei Landwirt Bohm-Ladehof)
- Kätnersredder  (Parkplatz Kleingartengelände, am Bahnübergang)
- Kalkstein (Rasenfläche s. Schild)
- Klosterkamp  (Bushaltestelle)
- Neubaugebiet Rinkenberg-Ost (Feldbarg, freies Grundstück zwischen den 

Häusern Nr. 10 und 14 s. Schild)
- Ringenrade (Wendehammer vor dem Haus Nr. 15)
- Schönhorst (Parkplatz gegenüber „Gasthof Schönhorst“)
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Liebe Schönkirchener,

und schon wieder ist ein Bücherei–Jahr vorüber!
Ein Jahr mit vielen Veranstaltungen, mit vielen - auch neuen - Lesern und mit vielen guten Begegnungen.

Seit Anfang Januar haben wir regelmäßig den Freitagnachmittag geöffnet und freuen uns, dass diese
zusätzlichen Öffnungszeiten so gut angenommen werden. In den Sommerferien fand zum zweiten Mal 

der FerienLeseClub hier bei uns in der Bücherei statt und es meldeten sich fast doppelt so viele Kinder 
an, wie im vorigen Jahr! Neben den regelmäßigen Besuchsterminen der Schulklassen kamen die neuen 
ersten Klassen für den Büchereiführerschein zu uns und die vierten Klassen zu einer Veranstaltung mit 

Michael Petrowitz, der aus seinem Buch « Kung-Fu im Turnschuh » vorgelesen hat. Unser 
Bücherflohmarkt fand im November statt und ein wirkliches Highlight war die Lesung mit der

Hamburger Kinderbuchautorin Kirsten Boie.

Im nächsten Jahr planen wir zwei große Veranstaltungen mit namhaften Autoren!
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren!

Wie immer gönnen wir uns über den Jahreswechsel eine kurze Pause und schließen die Bücherei
vom 27.12. bis einschließlich 29.12.2017.

Ab dem 02.01.2018 sind wir wieder für Sie da und freuen uns auf ein neues Bücherei-Jahr mit Ihnen!

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start
in ein glückliches und gesundes neues Jahr !

Eva Irion, Gunda Nitschke und Tanja Biyikli

Öffnungszeiten
Dienstag, Donnerstag und Freitag: 8:30-12:00 Uhr und 15:00-18:30 Uhr

Mittwoch 15:00-18:30 Uhr
Gemeindebücherei Schönkirchen, Augustental 29, 24232 Schönkirchen

Tel.: 04348 9192969
buecherei.schoenkirchen@kielnet.net    www.buecherei.schoenkirchen.de
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Jugendtreff 
Schönkirchen
Augustental 29, 
24 232 Schönkirchen

Tel.: 04348/ 91 92 960
e-mail: 
info @schoenkirchener –jugendtreff.de

Öffnungszeiten: Mo+Do: 14.00-21.00 Uhr;
Di, Mi, Fr: 14.00-20.00 Uhr

Der Jugendtreff hat für Kinder und Jugendliche ab 
10 Jahren geöffnet. Kommt einfach mal vorbei und 
schaut herein - wir freuen uns auf euch!
Rabea Kluge und Andre Mederski

Programmhighlights im Januar 2018

Der Jugendtreff hat vom 25. 12.2017-
05.01.2018 geschlossen!
Ab dem 8.01.2018 haben wir wieder für euch 
geöffnet!

Do,18.01.: ab 18.00 Uhr: Billardturnier 
mit kleinen Preisen

Do,25.01.: ab 17.00 Uhr: 
Bingoabend 

    im Treff!
Eintritt: 1 Euro

Anzeigen:
Email: steffens@dfn-kiel.de
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Mitteilungen der Schulen

Wellingdorfer Schüler gewinntPreis bei
„Medien in der Schule“

Nicht nur seine Deutschlehrerin Dr. Anja 
Fandel ist stolz auf ihn: Emil Hansen (13), 
Schüler des Gymnasiums Wellingdorf wird am 
14. Dezember mit einem Preis ausgezeichnet: 
Beim diesjährigen Wettbewerb „Medien in der 
Schule“ der Kieler Nachrichten und der Sege-
berger Zeitung beeindruckte Emil die Jury mit 
seinem Beitrag „Bereit für die Energiewende?“ 
Dabei war es kein theoretischer energiepoli-
tischer Text, mit dem der Schüler auf sich 
aufmerksam machte. Stattdessen verblüffte er 
Leser und Jury (Neben den Veranstaltern war 
auch die Förde-Sparkasse Kooperationspart-
ner) mit einem kreativen Selbstversuch: Emil 
stellt sich einen ganzen Tag ohne Strom vor 
und kommt dabei zu dem Ergebnis, dass 
nahezu alle seine Lebensgewohnheiten und 
Tagesabläufe davon beeinträchtigt werden: 
keine warme Dusche, keine gut gekühlten Le-
bensmittel zum Frühstück, kein Internet, kein 
Fernsehen. Vielleicht könnte man ja endlich 
wieder ein Buch lesen …? Geht auch nicht. 
Jedenfalls nicht am Abend – kein Licht! Es 
waren wohl die Anschaulichkeit und die Le-
bensnähe dieses Beitrags, die den Erfolg des 
Blog-Textes ausmachten. Die Schule gratu-
liert. 

Auf historischen Spuren wandelte Matthäus 
Giefers (12). Den Schüler des Gymnasiums 
Wellingdorf inspirierte ein Besuch in der KZ-
Gedenkstätte Theresienstadt zu einem langen, 
ernsten Beitrag über das ehemalige Konzen-
trationslager in Tschechien. Zur Zeit des Na-
tionalsozialismus bedeutete der Aufenthalt für 
59 000 jüdische Menschen dort Tod und / oder 
Qual. Wir wissen spätestens seit der TV-Serie 
über den Holocaust, die in den späten siebzi-
ger Jahren ausgestrahlt wurde, dass Anschau-
lichkeit, persönliche Schicksale und originale 
Begegnungen mit den Erinnerungsstätten der 
NS-Verbrechen die historische Verantwortung 
aufrecht erhalten bzw. bei jungen Menschen 
implementieren. Matthäus´ im November in 

Gymnasium Wellingdorf den KN veröffentlichter Beitrag ist ein weiterer 
eindrucksvoller Beweis dafür! 

Luther-Projekt am 
Gymnasium Wellingdorf 

Am 31. Oktober jährte sich zum 500. Male der 
Reformationstag, nicht nur für Protestanten 
ein einschlägiges kulturprägendes geschichtli-
ches Datum. Diesen Tag nahm  die Sekunda b 
(10. Jahrgang) des Gymnasiums Wellingdorf 
zum Anlass, gemeinsam mit ihrer Geschichts-
lehrerin Inga Christiansen ein großes Projekt 
in Angriff zu nehmen. „Der Reformator“ heißt 
das Ergebnis, ein lesenswertes kleines Maga-
zin mit einer künstlerisch eigenwillig gestal-
teten Umschlagszeichnung von Sophie Schuth 
und etlichen Textbeiträgen, die allesamt von 
den Schülerinnen und Schüler der Oberstu-
fenklasse verfasst wurden. Es beginnt mit Be-
trachtungen über den Sinn von Gedenktagen, 
die Kernpunkte der lutherschen Reformation, 
seine Auseinandersetzungen mit der alles do-
minierenden katholischen Kirche und 
schließt auch kritische Betrachtungen über 
den Reformator und seine Einstellung zu jüdi-
schen Mitbürgern ein. Zeitgemäß ergänzt wer-
den die Ausführungen der Projektschülerin-
nen und –schüler durch Einbeziehung des 
fragwürdigen modischen Halloweenkults, der 
die Aufmerksamkeit von Luthers reformato-
rischen Leistungen gerade unter jungen Men-
schen reduziert. Fotos und eine Comicillustra-
tion machen die Veröffentlichung zu einem 
Werk, das man gern in die Hand nimmt und 
das seinen Wert weit über das Jubiläum 
hinaus behält.

Walter Tetzloff    (Öffentlichkeitsarbeit)

Heinrich Heine Schule

Weihnachtliche Töne in der Heine-Schule

Die Beleuchtung aus und die Stimmung an: 
Jeden Montag im Dezember sorgte die Fach-
schaft Musik für eine im wahrsten Sinne des 
Wortes stimmungsvolle Vorweihnachtszeit. 
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Zum traditionellen Weihnachtssingen versam-
melten sich zahlreiche Schülerinnen und 
Schüler aller Jahrgänge und ließen mit musi-
kalischer Begleitung klassische und jüngere 
Weihnachtslieder durch die Halle der Heine-
Schule erschallen. „Alle Jahre wieder“ ein tol-
les Erlebnis! 

24.11.17 Lange Nacht der Mathematik

Wenn Jugendliche heutzutage gefragt werden, 
was sie am Freitagabend vorhaben, wäre die 
Antwort sechs Stunden Mathematikaufgaben 
zu lösen eher überraschend. Doch eben das 
haben sich über 120 Schülerinnen und Schü-
ler der Heinrich-Heine-Schule vorgenommen 
und sind am Freitag, den 24.11.17 in über 30 
Gruppen angetreten die „Lange Nacht der 
Mathematik“ zu bestreiten. Mit über hundert 
Schülerinnen und Schülern waren vor allem 
die Klassen sechs bis neun zahlenmäßig sehr 

stark vertreten.  Von 18 Uhr bis Mitternacht 
gab es dann für jede Jahrgangsstufe in 3 
Runden insgesamt 30 Aufgaben zu bewältigen. 
Um die sehr anspruchsvollen Aufgaben in 
kreativer und möglichst effektiver Weise zu 
lösen, wurde gebastelt, ausprobiert, gerechnet 
und programmiert. Denn einfache Lösungs-
wege suchte man an diesem Abend vergeblich 
und so biss sich der Ein oder Andere auch mal 
die Zähne aus. Doch nicht das Lösen der 
Aufgaben stand an diesem Abend im Vor-
dergrund, sondern das Miteinander, der ma-
thematische Diskurs und der Spaß am Kno-
beln.

Weihnachtsbasar 2017

Auch dieses Jahr veranstaltete die SV der 
Heinrich-Heine-Schule in Heikendorf wieder 
einen Weihnachtsbasar. Am 1. Dezember ver-
kauften etwa 25 Klassen der Schule an ihren 
vielfältigen Ständen zum einen Leckereien wie 
Waffeln oder Flammkuchen zum anderen aber 
auch selbstgebastelte Weihnachtskarten und 
andere Kunstwerke. Alle Erlöse kommen 

einem guten Zweck zu Gute. Dieses Jahr 
sowohl unserer Partnerschule in Tansania als 
auch einem Tierheim hier in der Region.
Wir bedanken uns bei allen Besuchern und 
natürlich allen Schülern, die den Weihnachts-
basar wieder zu einem schönen Auftakt in die 
Weihnachtszeit gemacht haben!

Leon Ruser, Daniel Meisinger
















































































